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RS OGH 1928/9/20 4Ob246/28
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.09.1928

Norm

EO §173

Rechtssatz

Die im § 173 Abs 2 EO erwähnten Personen sind mit Zustellung zu verständigen; auf eine allfällige sonst erlangte

Kenntnis vom Versteigerungstermin kommt es nicht an.
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